


Art. 7 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung findet jährlich bis spätestens Ende Juni statt und wird durch 
den Vorstand mit Angabe der Traktanden mindestens 30 Tage vor der Versammlung 
einberufen. Ihre Geschäfte sind: 

Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 
- Abnahme von Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget

Entlastung des Vorstands und des Präsidenten/der Präsidentin
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin, der Vorstandsmitglieder und der
Revisionsstelle

- Aenderung der Statuten
Entscheid über alle weiteren, ihr durch Gesetz oder Statuten vorbehaltenen oder ihr
vom Vorstand unterbreiteten Geschäfte

- Auflösung des Vereins

Anträge und Wahlvorschläge sind dem Präsidenten/der Präsidentin jeweils innert 10 Tagen 
nach Erhalt der Einladung zur Versammlung schriftlich einzureichen. 

An der Mitgliederversammlung können auch nicht ordentlich traktandierte Geschäfte be
handelt werden, sofern die Versammlung Eintreten beschliesst. 

Ausserordentliche Mitgliederversammlungen können von der Mitgliederversammlung, vom 
Vorstand oder auf schriftliches, begründetes Begehren von einem Fünftel der Mitglieder 
einberufen werden. Die ausserordentliche Mitgliederversammlung muss innert zwei 
Monaten nach Einreichen des Begehrens stattfinden. 

Die Mitgliederversammlung kann auch schriftlich (Papier oder elektronisch) oder virtuell 
durchgeführt werden. 

Wahlen und Beschlüsse kommen mit einfachem Mehr der anwesenden und vertretenen 
Stimmberechtigten zustande (absolutes Mehr). Bei Stimmengleichheit hat der Präsident 
den Stichentscheid. 

Art. 8 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus 2 bis 5 natürliche Personen, welche nicht zwingend Vereinsmitglied sein 
müssen. Der Vorstand konstituiert sich selbst. 
Die Mitglieder des Vorstandes arbeiten grundsätzlich ehrenamtlich. Vorbehalten bleibt die 
Ausrichtung moderater Sitzungsgelder. 

Der Vorstand hat folgende Aufgaben: 
- Führung der laufenden Geschäfte
- Beschlussfassung in allen Vereinsangelegenheiten, die nicht ausdrücklich der

Mitgliederversammlung übertragen sind
- Einberufung der Mitgliederversammlung
- Vollzug von Beschlüssen der Mitgliederversammlung

- Vertretung des Vereins gegen Aussen

Der Präsident/die Präsidentin zeichnet kollektiv zusammen mit einem Vorstandsmitglied. 

Der Vorstand kann Aufgaben und Kompetenzen an eine externe Geschäftsstelle 

delegieren. 
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